Motorradstadt Zschopau

Oberbiirgermeister

Zschopau, am 08.09.2025
Ortsiibliche Bekanntgabe

EINLADUNG
14. Sitzung des Stadtrates

Sitzungstermin: Mittwoch, 17.09.2025, 18:00 Uhr

Ort, Raum: Feuerwehrgeratehaus Krumhermersdorf,
Zschopauer Strale 12 A, 09434 Krumhermersdorf

Tagesordnung:
Offentlicher Teil:

1. Eréffnung und BegruBung

1.1. Feststellen der ordnungsgemafRen Einberufung

1.2. Anwesenheit und Beschlussfahigkeit

1.3. Tagesordnung

1.4. Festlegung von zwei Stadtraten zur Unterzeichnung der
Niederschrift

1.5. Niederschrift der 13. Sitzung des Stadtrates der Motorradstadt
Zschopau vom 20.08.2025

1.6. Offentliche Bekanntgabe der nichtéffentlichen Beschlussfassung
des Stadtrates der Motorradstadt Zschopau vom 20.08.2025

2. Informationen der Verwaltung
3. Einwohnerfragestunde
4. Beitrittsbeschluss zur gednderten Haushaltssatzung 2025/2026 StR-092/25
5. Einberufung einer Einwohnerversammlung am 04.11.2025 StR-095/25
6. Sitzungskalender fur 2026 StR-091/25
7. Ansichziehung eines Sachverhalts: Vergabe von StR-093/25
Straflenbauleistungen fiir die Deckensanierung Petermannweg,
Zschopau
8. Vergabe von StraRenbauleistungen fir die Deckensanierung StR-094/25
Petermannweg, Zschopau
9. 3. Anderung der Gestaltungs- und Nutzungssatzung der StR-098/25

Motorradstadt Zschopau
10. Anfragen
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ausgehangen am: 09.09.2025
abzunehmen am: 18.09.2025
abgenommen am:
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Motorradstadt Zschopau
Oberbiirgermeister

Beschlussvorlage Stadtrat Vorlagen-Nr.: StR-092/25
Erstellungsdatum: 25.08.2025

Beitrittsbeschluss zur gedanderten Haushaltssatzung 2025/2026

Einreicher: Beteiligte Amter:

Oberbiirgermeister Hauptamt

Kammerei Bauamt

Beratungsfolge:

Status Datum Gremium Zustidndigkeit
Offentlich 17.09.2025 Stadtrat Zschopau Beschlussfassung

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsjahr: 2025/ 2026

Buchungsstellen: Produkt Sachkonto MaRnahme | Planansatz
Ausgabe
Einnahme

Betrag:

Finanzierung:

Gesetzliche Grundlage: § 74, § 76 SichsGemO
Beschlussvorschlag fiir den Stadtrat:

Aufgrund von § 76 Abs. 2 der SachsGemO hat der Stadtrat in der offentlichen Sitzung am
21.05.2025 die Haushaltssatzung des Doppelhaushaltes 2025/2026 beraten und mit
Beschluss-Nr. 68 beschlossen. Der Stadtrat tritt nunmehr den Feststellungen der
Rechtsaufsichtsbehorde hinsichtlich der satzungsrechtlichen Korrekturen infolge der
Kreditversagung vollumfanglich bei und beschlielt die Haushaltssatzung 2025/2026 mit den
erforderlichen Anderungen in den §§ 1-und 2.
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Pberblirgermeister
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Begriindung:

Nach Prifung der Haushaltssatzung 2025/2026 der Motorradstadt Zschopau und des
eingegangen Bescheides vom 25.08.2025 hat die Kommunalaufsicht die Kreditaufnahme in
Hohe von 3.279.317 EUR nicht genehmigt.

Aufgrund der getroffenen Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehérde ist der festgesetzte
Betrag im § 2 und im § 1 die Werte zur Finanzierungstatigkeit sowie des Bestandes
entsprechend zu korrigieren und ein Beitrittsbeschluss zu fassen.

Qo
Weigelt
stellv. Leitung Kammerei

Anlagen:
Haushaltssatzung
Finanzhaushalt
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Motorradstadt Zschopau

Oberblirgerme

ister

Beschlussvorlage Stadtrat

Vorlagen-Nr.: StR-095/25
Erstellungsdatum: 01.09.2025

Einberufung einer Einwohnerversammlung am 04.11.2025

Einreicher: Beteiligte Amter:
Hauptamtsleiter/in Kammerei
Hauptamt Bauamt
Beratungsfolge:
Status Datum Gremium Zustandigkeit
Offentlich 17.09.2025 Stadtrat Zschopau Beschlussfassung
Finanzielle Auswirkungen:
Haushaltsjahr:
Buchungsstellen: Produkt Sachkonto MaRnahme | Planansatz
Ausgabe
Einnahme

Betrag:

Finanzierung:

Gesetzliche Grundlage: § 22 SachsGemO

Beschlussvorschlag fiir den Stadtrat:

Der Stadtrat der Motorradstadt Zschopau beschlieBt nach § 22 Abs. 1 SachsGemO die
Einberufung einer Einwohnerversammlung am 04.11.2025 um 18:30 Uhr in den Biirgersaal.
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Begriindung:

Gemal § 22 Abs. 1 SachsGemO sollen bedeutsame Gemeindeangelegenheiten mit den
Einwohnern erértert werden. Der Vorschlag der Verwaltung ist der 04.11.2025 um 18:30 Uhr
im Burgersaal.
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Anlagen:
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Motorradstadt Zschopau
Oberbiirgermeister

Vorlagen-Nr.: StR-091/25

Beschlussvorlage Stadtrat
Erstellungsdatum: 18.08.2025

Sitzungskalender fiir 2026

Einreicher: Beteiligte Amter:

Oberblirgermeister Kammerei

Hauptamt Bauamt

Beratungsfolge:

Status Datum Gremium Zusténdigkeit
Nichtoffentlich 03.09.2025 Hauptausschuss Vorberatung
Offentlich 17.09.2025 Stadtrat Zschopau Beschlussfassung

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsjahr:

Buchungsstellen: Produkt Sachkonto Malnahme | Planansatz
Ausgabe
Einnahme

Betrag:

Finanzierung:

Gesetzliche Grundlage: § 36 Absatz 2 SéchsGemO

-
-

Beschlussvorschlag fiir den Stadtrat:

Der Stadtrat der Motorradstadt’Zschopau beschlief3t den Sitzungsplan 2026.

/
Sigmund :
__~Obeybtirgermeister
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Begriindung:
Der Stadtrat der Motorradstadt Zschopau hat gemaf § 36 Absatz 2 S4chsGemO uber seine
Sitzungstermine zu beschlieRen.

Die Sitzungstermine wurden mit Blick auf Feiertage und Sommerferien so ausgerichtet, dass
Stadtrat und Hauptausschuss maéglichst im 2-wdchigen Wechsel stattfinden kénnen.

P (
Me/ ner

Hauptamtsleiter/in
Anlagen:

Sitzungsplan 2026
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Motorradstadt Zschopau
Oberbiirgermeister

Vorlagen-Nr.: StR-093/25

Beschlussvorlage Stadtrat
Erstellungsdatum: 29.08.2025

Ansichziehung eines Sachverhalts: Vergabe von StraBenbauleistungen fiir die
Deckensanierung Petermannweg, Zschopau

Einreicher: Beteiligte Amter:

Oberburgermeister

Bauamt

Beratungsfolge:

Status Datum Gremium Zustandigkeit
Offentlich 17.09.2025 Stadtrat Zschopau Beschlussfassung

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsjahr: 2025

Buchungsstellen: Produkt Sachkonto MaRnahme | Planansatz
Ausgabe
Einnahme

Betrag:

Finanzierung:

Gesetzliche Grundlage: Hauptsatzung der Motorradstadt Zschopau

Beschlussvorschlag fiir den Stadtrat:

Der Stadtrat der Motorradstadt Zschopau beschlie3t die Ansichziehung des Sachverhalts
"Vergabe von StralRenbauleistungen fur die Deckensanierung Petermannweg, Zschopau".

ighiund
Obertgﬂrgermeister
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Begriindung:

Gemal § 6 Abs. 2 der Hauptsatzung entscheidet der Hauptausschuss tiber Auftragsvergaben
von 75.000,00 € bis 250.000,00 €. Aufgrund der im Herbst 2025 noch auszufiihrenden
Arbeiten wird empfohlen, Gber die Vergabe zum schnellstméglichen Termin zu entscheiden.
Es gelten zudem die Zuschlagsfristen nach VOB/A bis 19.09.2025.

Hoyer
/ Bauamtsleiter/in

Anlagen:
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Motorradstadt Zschopau
Oberbiirgermeister

Beschlussvorlage Stadtrat Vorlagen-Nr.: StR-094/25
Erstellungsdatum: 29.08.2025

Vergabe von StraBenbauleistungen fiir die Deckensanierung Petermannweg,
Zschopau

Einreicher: Beteiligte Amter:

Oberbirgermeister

Bauamt

Beratungsfolge:

Status Datum Gremium Zustandigkeit
Offentlich 17.09.2025 Stadtrat Zschopau Beschlussfassung

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsjahr: 2025

Buchungsstellen: Produkt Sachkonto MaRnahme | Planansatz
Ausgabe | 51.10.01.000 1045 116.000,00
Einnahme | 51.10.01.000 1045 29.000,00

Betrag: 99.277,14 €

Finanzierung: Mittel stehen zur Verfigung

Gesetzliche Grundlage: VOB/A
Beschlussvorschlag fiir den Stadtrat:

Der Stadtrat der Motorradstadt Zschopau beschlief3t die Vergabe der StraRenbauleistungen
fur die Deckensanierung des Petermannweges in Zschopau zur Brutto-Auftragssumme von
99.277,14 € an die Fa. Eiffage Infra Ost. GmbH, StralRe Am Sportplatz 7, 09430 Drebach.
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Begriindung:

Die Stralenbauarbeiten waren vom 14.07. bis 08.08.2025 nochmals neu beschrankt
ausgeschrieben. Zur Submission lagen 3 Angebote vor.

Die Stralle ist im Fortsetzungsantrag SDP zur Ausfiihrung in 2024 und auch im Haushalt
eingeplant, allerdings waren die geplanten Haushaltsmittel fir eine Deckensanierung, und wie
sich noch durch Kanalbefahrung herausstellte, die zum Teil marode StraBenentwasserung
nicht ausreichend und mussten fiir die Umsetzung aufgestockt werden. Die MaRnahme wurde
daher in 2025 im aktuellen Doppelhaushalt neu geplant und priorisiert. Veranschlagt waren im
Doppelhaushalt 2023/24 lediglich 18.000,- € Eigenmittel. Das gunstigste Angebot liegt von der
der Fa. Eiffage Infra Ost GmbH vor und wird zur Beauftragung empfohlen.

Die Mafinahmen sind Bestandteil der SDP-Férderung fir das August-Bebel-Gebiet. Die
Foérderquote betragt 25%.

Die Beschlussfassung im Hauptausschuss am 2.4.25/11.06.25 wurde aufgrund der damals
noch ungeklarten Haushaltssituation verschoben. Die MaRhahme wird nunmehr zur

Ausfiihrung empfohlen.

/ Bauamtsleiter/in
/
Anlagen:
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Motorradstadt Zschopau

Oberbiirgermeister

Beschlussvorlage Stadtrat Vorlagen-Nr.: StR-098/25
Erstellungsdatum: 08.09.2025

3. Anderung der Gestaltungs- und Nutzungssatzung der Motorradstadt Zschopau

Einreicher: Beteiligte Amter:

Oberburgermeister Kammerei

Bauamt Hauptamt

Beratungsfolge:

Status Datum Gremium Zustandigkeit
Offentlich 17.09.2025 Stadtrat Zschopau Beschlussfassung

Finanzielle Auswirkungen:

Haushaltsjahr: -

Buchungsstellen: Produkt Sachkonto MaRnahme | Planansatz
Ausgabe
Einnahme

Betrag: -

Finanzierung: -

Gesetzliche Grundlage:
Beschlussvorschlag fiir den Stadtrat:

Der Stadtrat der Motorradstadt Zschopau beschliet die 3. Anderung der Gestaltungs- und
Nutzungssatzung der Motorradstadt Zschopau in der vorliegenden Fassung. Er beauftragt
den Oberburgermeister, alle weiteren Schritte zur Inkraftsetzung der Anderung
durchzufihren. i
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Begriindung:

Die Fraktion BFW schlug eine Satzungsénderung vor, der die Mehrheit des Stadtrates folgte.
Die Anderungen betreffen im Wesentlichen den § 7. Darin sind in Absatz 2 nun
Dachschréagfenster (,liegende Dachfenster®) nun auch im Geltungsbereich a und b
grundsétzlich erlaubt, nur noch in ihrer Anordnung abzustimmen. Absatz 3, wonach
Dachgauben in ihrer Materialitat der ibrigen Dachdeckung entsprechen mussen, entfillt.

Es wurde zudem der neu geschaffene ,Hermann-Weber-Platz" im § 1 der Gebietskategorie a
zugeordnet: Die Anderung ist mit den Denkmalschutzbehérden abgestimmt.

Hoyer
/Bauamtsleiter/in

Anlagen:
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	3.Aenderung_Sept_2025.pdf
	Die Stadt Zschopau erlässt aufgrund des § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung  in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62), die zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2022 (SächsGVBl. S. 134) geändert worden ist  in Verbindung mit § 89 der Sächsischen Bauordnung  in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Mai 2016 (SächsGVBl. S. 186), die zuletzt durch das Gesetz vom 1. Juni 2022 (SächsGVBl. S. 366) geändert worden ist  in nachfolgender Fassung:
	(2)	Betonieren oder Asphaltieren von Straßen, Plätzen und besonders von Wegen ist im Bereich a) zu unterlassen. Ausnahmen bilden Hauptverkehrsstraßen; bei Pflasterung wäre der Geräuschpegel des Fahrverkehrs zu hoch.
	(1) In Gebäuden, die unter Denkmalschutz stehen, und in historischen Gebäuden der Geltungsbereiche a) und b) sind schöne und architektonisch wertvolle Details wie Gewölbe, Säulen, Geländer u.ä. zu erhalten.
	(1)		Die ältesten Zeugen der Zschopauer Stadtgeschichte sind die Keller unter den Gebäuden der Altstadt. Sie sind vom Haus unabhängig und wurden oft in zwei Etagen ausgebildet. Diese ursprünglichen Bauwerke aus der Entstehungszeit Zschopaus wurden aus dem anstehenden Stein der Umgebung gemauert und mit Tonnengewölben versehen. Die den Keller umgebende Lehmschicht verhinderte das Eindringen von Feuchtigkeit. Wird aus unterschiedlichen Gründen diese Schicht verletzt, ist das oft der Grund für einen nassen Keller. Diese Keller sind zu schützen und zu bewahren.





